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Aktz.: 61 26 – Ob 67     Backhaushohl / Römersteine (O 67)    I. Vermerk    über die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB    A) Formalien   Dauer des Anhörverfahrens:   06.10.2016 bis 08.11.2016  Anzahl der beteiligten TÖB:   36  Anzahl der Antworten von TÖB:   19  ____________________________________________________________________     Folgende Träger öffentlicher Belange teilen mit, dass ihre Belange nicht berührt sind bzw. keine Stellungnahme erforderlich ist:  
• Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Schreiben vom 07.10.2016 
• QSC AG, E-Mail vom 17.10.2016 
• 10 – Hauptamt, Frauenbüro Mainz (Gleichstellungsstelle), Schreiben vom 17.10.2016 
• 60 - Bauamt, Abt. Vermessung und Geoinformation, Schreiben vom 19.10.2016 
• 12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen, Schreiben vom 24.10.2016 
• 80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften, Schreiben vom 19.10.2016 
• 50 - Amt für soziale Leistungen und 51 – Amt für Jugend und Familie, Schreiben vom 31.10.2016 
• Ortsverwaltung Mainz-Oberstadt, Ortsbeirat, Schreiben vom 28.11.2016   B) Anregungen aus dem Anhörverfahren    1. 70 - Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz  - E-Mail vom 26.07.2016 und 10.10.2016 -    Die Stellungnahme des Entsorgungsbetriebes vom 26.07.2016 habe nach wie vor Bestand:  1.1 Planungsstand    Aus Sicht des Entsorgungsbetriebes gebe es keine Einwände, da sich das Plangebiet in einem bereits bebauten Wohngebiet befindet, welches bereits an die Abfall-
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sammlung angeschlossen ist. Gleichzeitig geht der Entsorgungsbetrieb davon aus, dass die Grundstücke von der Backhaushohl als Hinterlieger erschlossen werden.  1.2 Vorgaben der Abfallsatzung    Die Vorhaltung von Abfallbehältnissen und deren Ausgestaltung, sowie die Andie-nung der Müllgefäßstandplätze müsse §§ 12 ff der Abfallsatzung der Stadt Mainz entsprechen. Das hieße:   
• Einrichtung von Standplätzen in maximal 15 m-Entfernung von der Straße, an-sonsten unterliegen sie der Bereitstellungspflicht und müssen am Abfuhrtag an der Straße bereitgestellt werden. 
• Gewährleitung der Anfahrbarkeit mit einem Dreiachser-Müllfahrzeug (Durch-fahrtsmöglichkeit und Gewichtsbelastung).  1.3 Weitere zu beachtende Anforderungen  Die Anweisungen der "BG Verkehr Berufsgenossenschaft für Transport und Ver-kehrswirtschaft" bedürfen besonderer Beachtung (Sicherheitstechnische Anforde-rungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen). Demnach sollen Anliegerstraßen oder -wege bei geradem Straßenverlauf:  
• ohne Begegnungsverkehr eine Breite von mindestens 3,55 m und 
• mit Begegnungsverkehr mind. 4,75 m aufweisen.  Insbesondere § 16 Müllbehälterstandplätze der "GUV-V C 27 Unfallverhütungs-vorschrift Müllbeseitigung" seien zu beachten:   
• Müllgefäße müssen frei zugänglich sein und dürfen nicht im öffentlichen Ver-kehrsraum stehen.  
• Bei Überquerung von Tiefgaragen für Schwerlastverkehr müsse die Traglast von 26,0 Tonnen gewährleistet sein.    Stellungnahme Das Schreiben des Entsorgungsbetriebes vom 26.07.2016 ist im Vermerk über eingegangene Stel-lungnahmen der Fachämter außerhalb des förmlichen Bauleitplanverfahrens zum „O 68“ behan-delt. Die Hinweise sind daher bekannt. Die Hinweise richten sich zudem primär an private Bau-herren und betreffen nicht das Bebauungsplanverfahren. Es ist richtig, dass die Grundstücke der Hinterlieger nur von der Straße Backhaushohl erschlossen werden.  Abwägungsergebnis Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   2. Stadtwerke Mainz Netze GmbH  - E-Mail vom 18.10.2016 -    Von Seiten der Stadtwerke Mainz Netze GmbH bestünden grundsätzlich keine Bedenken. Das Plangebiet sei bereits mit Gas, Wasser und Strom erschlossen. Al-lerdings könne eine zukünftige Erschließung für eine Bebauung in der zweiten Rei-he nur aus der Straße „Backhaushohl“ erfolgen. 
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 Stellungnahme  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung im Kapitel "Äußere Er-schließung" ergänzt.   Abwägungsergebnis  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   3. Vodafone Kabel Deutschland GmbH  - E-Mail vom 27.10.2016 -    Von Vodafone Kabel Deutschlang GmbH würden gegen die geplanten Maßnah-men keine Einwände geltend gemacht. Im Plangebiet befänden sich zwar Tele-kommunikationsanlagen ihres Unternehmens, sie würden dann aber erst bei ob-jektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über ihren vorhandenen Leitungsbestand abgeben.   Stellungnahme   Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   Abwägungsergebnis  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   4. Landesamt für Geologie und Bergbau  - Schreiben vom 02.11.2016 -   4.1  Bergbau / Altbergbau  Die Prüfung der vorhandenen Unterlagen ergäbe, dass im Geltungsbereich des Be-bauungsplan-Entwurfes „Backhaushohl/Römersteine (O 67)“ kein Altbergbau do-kumentiert sei und kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolge.    Stellungnahme  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   Abwägungsergebnis  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  4.2 Boden und Baugrund  
• Allgemein  Bei Eingriffen in den Baugrund seien die einschlägigen Regelwerke (unter ande-rem DIN 4020, DIN EN 1997 -1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Bei Neubauvorhaben oder größeren An- und Umbauten (insbesondere Lastände-rungen) seien objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.     
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Stellungnahme Die Hinweise richten sich an den Bauherren und das Bauantragsverfahren. Die Hinweise be-treffen nicht das Bebauungsplanverfahren. Alle Regelwerke und DIN-Normen gelten unab-hängig davon, ob nun ein Bebauungsplan besteht oder nicht.   Abwägungsergebnis Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
• Mineralische Rohstoffe  Gegen das geplante Vorhaben beständen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände.  Stellungnahme  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  Abwägungsergebnis  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
• Radonprognose  Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem lokal erhöhtes und selte-ner hohes Radonpotenzial über einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt wurde. Es sei dringend zu empfehlen, orientierende Radonmessungen in der Bodenluft vorzunehmen, um festzustellen, ob und in welchem Ausmaß Baumaßnahmen der jeweiligen lokalen Situation anzupassen seien. Es wird darum gebeten, anschließend die Ergebnisse der Radonmessungen mit-zuteilen, damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radon-prognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen.   Studien des Landesamtes für Geologie und Bergbau hätten ergeben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) notwendig seien. Kurzzeitmessungen seien hierbei nicht geeignet.   Es sei außerdem zu empfehlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen.  Die Arbeiten sollen von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingeni-eurbüro ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten:   
o Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Krite-rien; 
o Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes; 
o Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 
o Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum un der mittleren jährlichen Radonverfügbarkeit; 
o Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma); 
o Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 
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 Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsanierun-gen könne dem „Radon-Handbuch“ des Bundesamts für Strahlenschutz ent-nommen werden.  Stellungnahme Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und an Amt 67- Grün- und Umweltamt wei-tergeleitet. Die Ergebnisse der Radonmessungen werden von Amt 67 zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt. Das vom Amt 67 beauftragte Radongutachten (Labor Gumm, 05.12.2016) ergibt, dass die Messwerte im Plangebiet des „O 67“ insgesamt als unkritisch einzustufen seien. Somit sind keine zusätzlichen baulichen Maßnahmen und somit auch keine Festsetzungen hinsichtlich Radon erforderlich (siehe Stn. unter Punkt 8.2 - Amt 67, E-Mail vom 05.04.2017).  Abwägungsergebnis  Die Anregungen sind bereits umgesetzt.     5. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG - E-Mail vom 02.11.2016 -   Aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG seien nach den einschlägi-gen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Pla-nung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekom-munikationslinien zu vermeiden:  
• Durch das Plangebiet führen vier ihrer Richtfunkverbindungen hindurch. 
• Um zukünftige mögliche Interferenzen zu vermeiden, sollen entlang der Richt-funktrassen (Bereich Plangebiet) geplante Gebäude / Baukonstruktionen fol-gende Höhen nicht überschreiten:  

o max. Bauhöhe 22,0 m und  
o Schutzstreifen um die Mittellinie des Links 3065555304 mit +/- 4,00 m (Trassenbreite).    Der Stellungnahme liegen zur besseren Visualisierung digitale Bilder mit dem Ver-lauf der Richtfunkverbindungen sowie Eckdaten für die Funkfelder der Telekom-munikationslinien in Form einer Exel-Tabelle bei. Die digitalen Skizzen mit Ein-zeichnung der Trassenverläufe seien zu beachten. Alle geplanten Konstruktionen und notwendigen Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrassen ragen. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) seien entsprechende Bauhöhenbe-schränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsamen Richtfunkstrecken nicht beeinträchtigt würden. Es wird darum gebeten, die o.g. Richtfunktrassen in die Vorplanung und in die zu-künftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan zu berücksich-tigen und zu übernehmen.   Stellungnahme   Bei dem gegenständlichen Bebauungsplan handelt es sich um einen bestehenden Siedlungsbereich, der lediglich zur Bestandssicherung mit städtebaulich vertretbaren Entwicklungsreserven überplant werden soll. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Bauhöhen von max. 12 m festgesetzt. 



_____________________________________________ Vermerk Behördenbeteiligung "O 67"____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
q:\amt61\textverarbeitung\pc3\dokument\sg1\sigges\3-030sig.docx    Stand: 23.05.2017 6 von 18 

Damit liegen diese Werte überall deutlich unter der richtfunktechnisch kritischen Höhe von 22 m.. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Richtfunktrassen der Telefónica durch den „O 67“ nicht beeinträchtigt werden. Folglich werden keine Bauhöhenbeschränkungen festge-setzt, da es an der planungsrechtlichen Erfordernis mangelt. . Regelungen bezüglich temporär auf-gestellter Baukräne kann der Bebauungsplan nicht leisten.  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Telefonica hat im Rahmen der ausstehenden Planoffenlage die Möglichkeit anhand der konkreten Höhenfestsetzungen ihre Belange noch einmal nachzuprüfen.   Abwägungsergebnis   Der Anregung kann nicht gefolgt werden.   6. 37 – Feuerwehr  - Schreiben vom 04.11.2016 -  6.1 Löschwasserversorgung  Zur Löschwasserentnahme aus der unabhängigen Löschwasserversorgung seien entsprechende Löschwasserentnahmestellen von mindestens 1600 l/min (96 m³/h) in einer Entfernung von höchstens 160 m zu jedem Gebäude einzurichten. Die Löschwasserentnahmestellen sind so anzuordnen, dass sie jederzeit für die Feuer-wehr zugänglich sind.  Stellungnahme   Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zusätzlich an die Mainzer Stadtwerke AG, am 28.11.2016, zur Kenntnisnahme weitergeleitet.   Abwägungsergebnis  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   6.2 Gebäudehöhe    Im Bereich des allgemeinen Wohngebietes WA 5 seien nur Gebäude bis zur Ge-bäudeklasse 3, bei denen der Fußboden keines Geschosses, in dem Aufenthalts-räume möglich sind, im Mittel mehr als 7 m über der Geländeoberfläche liegt.  Im Bereich der allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2, WA 3 und WA 4 sind nur Gebäude bis zur Gebäudeklasse 4, bei denen der Fußboden keines Geschosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind, im Mittel mehr als 13 m über der Gelände-oberfläche liegt.  Sollte der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führen, sind ins-besondere § 7 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 sowie das Merkblatt "Flächen für die Feuerwehr im Stadtgebiet Mainz" in der aktuellen Fassung zu beachten.  Stellungnahme  Die im Bebauungsplan enthaltenen Baugrundstücke sind alle über die vorhandene Verkehrsfläche "Backhaushohl" erschlossen. Die Sicherstellung von Zuwegungen von der öffentlichen Verkehrsflä-che zu den einzelnen Gebäuden, auch zu denen im rückwärtigen Bereich der Grundstücke, obliegt 



_____________________________________________ Vermerk Behördenbeteiligung "O 67"____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
q:\amt61\textverarbeitung\pc3\dokument\sg1\sigges\3-030sig.docx    Stand: 23.05.2017 7 von 18 

dem Bauherrn im Rahmen des Baugenehmigungserfahrens. Festlegungen auf Ebene des Bebau-ungsplanes sind hierzu nicht erforderlich.  Abwägungsergebnis Den Anregungen kann in oben genanntem Umfang gefolgt werden.  6.3 Erreichbarkeit   Die Entfernung der Gebäude von der nächstmöglichen Verkehrsfläche, welche mit Feuerwehrfahrzeugen erreicht werden kann, darf höchstens 50 m betragen und müsse über ausreichend befestigte Wege führen.  Des Weiteren läge die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften in der Verant-wortlichkeit des jeweiligen Bauherrn.  Stellungnahme  Die Entfernung jeder möglichen Bebauung im Geltungsbereich des "O 67", auch bei einer Bebau-ung des rückwärtigen Bereichs der Grundstücke ("WA 5"), beträgt weniger als 50 m zur nächstmöglichen Verkehrsfläche "Backhaushohl". Die Sicherstellung von Zuwegungen von der öf-fentlichen Verkehrsfläche zu den einzelnen Gebäuden, auch zu denen im rückwärtigen Bereich der Grundstücke, obliegt dem Bauherrn im Rahmen des Baugenehmigungserfahrens. Festlegungen auf Ebene des Bebauungsplanes sind hierzu nicht erforderlich.  Abwägungsergebnis Eine Abwägung ist nicht erforderlich.    7. DB- Kommunikationstechnik GmbH  - Schreiben vom 07.11.2016 -  Der angefragte Bereich enthielte keine Kabel oder TK- Anlagen der DB Kommu-nikationstechnik oder der DB Netz AG.  Der DB Kommunikationstechnik GmbH läge für den angefragten Bereich (öffent-licher Grund) keine Plandokumentation vor. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass Kabel oder TK-Anlagen der Vodafone D2 GmbH betroffen seien. Folglich wird darum gebeten, sich mit der Anfrage auch an Vodafone D2 GmbH zu wen-den.  Stellungnahme  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  Da der Geltungsbereich des Bebauungsplans "O 67" die öffentliche Verkehrsfläche "Backhaus-hohl" nicht miteinschließt, wird nicht in den öffentlichen Grund eingegriffen. Demzufolge können dadurch auch keine Kabel oder TK-Anlagen der Vodafone D2 GmbH betroffen sein. Eine er-neute Anfrage der Firma ist somit nicht notwendig. In der anstehenden Planoffenlage wird Voda-fone D2 die Möglichkeit erhalten, ihre Belange einzubringen.  Abwägungsergebnis Eine Abwägung ist nicht erforderlich.    
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8. 67 – Grün- und Umweltamt - Schreiben vom 09.11.2016, E-Mail vom 05.04.2017, E-Mail vom 10.04.2017, Email vom 10.05.2017-  8.1 Lärmschutz  Es bestünden keine Bedenken, es sind keine Anregungen zur Gestaltung der Inhal-te des Bebauungsplanes erforderlich.  Stellungnahme Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  Abwägungsergebnis Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   8.2 Bodenschutz, Altlastenverdacht, Radon 
• Altlastenverdacht Die Prüfung der Grundstücke im Bebauungsplanentwurf "O 67" ergäbe keine Hinweise auf Altlastenverdacht, schädliche Bodenveränderung oder Grundwas-serverunreinigungen.   Stellungnahme Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  Abwägungsergebnis Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   
• Radon Nach den Vorgaben des Landesamtes für Geologie und Bergbau sei eine Rado-nuntersuchung im Plangebiet erforderlich. Die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen. Das Ergebnis der Untersuchung teilten sie sodann unaufgefor-dert mit. Aufgrund der Erfahrungen von Baugebieten in der näheren Umgebung mit vergleichbaren geologischen Gegebenheiten seien keine außergewöhnlichen Messergebnisse erwartet. Amt 67 gehe zunächst davon aus, dass das Gebiet in die Radonvorsorgeklasse I eingestuft werden könne und somit keine Festsetzun-gen erforderlich seien.   Stellungnahme Die Vermutung, dass das Gebiet in die Radonvorsorgeklasse I eingestuft werden kann, ist als Aussage nicht belastbar. Daher waren die Ergebnisse der Radonuntersuchung abzuwarten.  Anfang April leitete Amt 67 das beauftragte Radongutachten per E-Mail (05.04.2017) an Amt 61 weiter. Die Ergebnisse des Radongutachten (Labor Gumm, 05.12.2016) ergeben, dass alle erfassten Langzeit-Radonwerte im Untersuchungsgebiet als unkritisch einzustufen sind. Alle gemessenen Werte liegen in einem Bereich zwischen 4,5 und 11 kBq/m³ und fallen somit in die Radonvorsorgeklasse 0, mit Radonaktivitätskonzentrationen von < 20 kBq/m³. Somit sind keine zusätzlichen baulichen Maßnahmen und somit auch keine Festsetzungen hinsichtlich Radon erforderlich. Das Gutachten ist vom Amt 67 geprüft und für das weitere Verfahren freigegeben.  
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Abwägungsergebnis  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  8.3 Wasserwirtschaft, Gewässerschutz  Grundsätzlich seien im Zuge der Planung und Bebauung die Vorgaben des § 55 (2) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und des § 58 (1) Landeswassergesetz (LWG) zu be-achten. Niederschlagswasser von Frei- und Dachflächen sei auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Private Wege, Funktionsflächen und Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen.  
• Bodenverhältnisse Unter einer mächtigen Lößauflage von etwa 5 bis 8 m folgten sandig-kiesige Terrassenablagerungen, darunter (ab 8 – 10 m Tiefe) die Schichten des Mergel-tertiärs. Hinsichtlich Versickerung weise der Löß – sofern ungestört – eine aus-reichende Durchlässigkeit auf, die in der Größenordnung 5 x 10 hoch -6 m/s lä-ge. Zur Verifizierung wäre bereits ein Versickerungsgutachten beauftragt. Das Ergebnis der Untersuchung teilten sie Amt 61 sodann mit.  
• Grundwasser Der Grundwasserflurabstand betrüge 15 bis 20 m.  Stellungnahme Zusätzlich zu diesen Hinweisen wurde im Rahmen der Vorkoordinierung am 27.07.2016 vom Amt 67 eine Versickerungsuntersuchung gefordert. Anfang April leitete Amt 67 das eingeholte Versickerungsgutachten per E-Mail (05.04.2017) an Amt 61 weiter.   Die Ergebnisse des Gutachtens zur Versickerungsfähigkeit der Böden (Bodenmechanisches Labor Gumm, 05.12.2016) weist im Plangebiet überwiegend schlecht durchlässige Böden nach. Der Gutachter kommt zum Ergebnis, dass aufgrund der schwach durchlässigen Auffüllungen und ins-besondere aufgrund der schwer durchlässigen Lößschichten gemäß ATV Merkblatt DWA A-1388 von einer Versickerung abzuraten sei. Selbst wenn durch eine geeignete Dimensionierung Niederschlagswasser in den oberen Auffüllungsbereichen versickert werden könne, sei von einer stauenden Funktion der unterlagernden Lößschichten auszugehen. Durch das Gefälle im Bereich des Untersuchungsgebietes könne es hier zu unkontrollierten Austritten von Wasser an den Bö-schungen oder zu Vernässungen der bestehenden Bebauung kommen.   Amt 67 schließt sich der Beurteilung des Gutachters grundsätzlich an. Die Aussagen bezögen sich auf die gezielte Versickerung über Mulden, Mulden-Rigolen oder Rigolen. Gegen die flächenhafte Versickerung von Niederschlagwasser bestünden keine Bedenken, zumal weder in der Auffüllung noch in den unterlagernden Lößschichten erhöhte Schadstoffgehalte ermittelt würden. Im Einzelfall könne auch der gezielten Versickerung im Rahmen eines wasserrechtlichen Genehmigungsverfah-rens zugestimmt werden, sofern die genannten Beeinträchtigungen (Vernässung, unkontrollierte Wasseraustritte) ausgeschlossen werden können. Die Hinweise in den textlichen Festsetzungen hinsichtlich Versickerung können daher unverändert bestehen bleiben.   Abwägungsergebnis Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   
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8.4 Klimaschutz – energetische Belange  Die Checkliste Klimaschutz war der Stellungnahme des Amtes 67 als Anlage beige-fügt. Das Plangebiet sei zu klein für ein quartiersbezogenes Wärmekonzept. Zudem sei aufgrund der bereits im Gebiet bestehenden Bebauung keine großflächige Op-timierung möglich. Von der Erstellung entsprechender Gutachten werde daher ab-gesehen.  Der Bebauungsplan sollte dafür Sorge tragen, dass die zukünftigen erstellten Ge-bäude so ausgerichtet werden können, dass eine passive Nutzung solarer Wärme-energie gut möglich sei und die Gebäudekubatur hinsichtlich der Verringerung von Wärmeverlusten optimiert werden können.  Stellungnahme Alle Baufenster ermöglichen eine Ausrichtung des Gebäudes nach Süden. Im Teilgebiet "WA 1" (Backhaushohl 54 – 62) und im Teilgebiet "WA 5" des Bebauungsplanentwurfes wird zudem die Firstrichtung parallel zur Verkehrsfläche "Backhaushohl" (WA 1) bzw. "An den Römer-steinen" (WA 5), also Richtung Süden, ausgerichtet. Dementsprechend sollten die geforderten energetischen Belange ausreichend berücksichtigt sein. Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-men.  Abwägungsergebnis Der Anregung kann gefolgt werden.  8.5 Natur-, Artenschutz, Landschaftsbild   Für den Bebauungsplan wäre ein Artenschutzrechtliches Gutachten mit Erfassung des Baumbestandes beauftragt. Die Untersuchungen erfolgten mehrstufig. Zu den Untersuchungsergebnissen der ersten Stufe läge ein erster Entwurf des Teilgutach-tens vor. Diesen würden sie nun prüfen. Ihre abschließende Stellungnahme würde sodann zeitnah erfolgen.  
• Baumschutz  Mit der E-Mail vom 10.04.2017 empfiehlt Amt 67, die Bäume mit hoher, und sehr hoher Wertigkeit zu erhalten. Es ergeht die Bitte zu überprüfen, ob diese im Be-bauungsplan festgesetzt werden können. Der Erhalt dieser Bäume sei aus Gründen des Artenschutzes und der positiven Wirkungen für den Naturhaushalt geboten. Außerdem solle geprüft werden, ob die erfassten Einzelbäume mit geringer bis mittlerer Wertigkeit, die außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen liegen und einen Mindestabstand von 7,0 m von der Stammmitte zur Baulinie bzw. Bau-grenze aufweisen, ebenfalls als zu erhaltene Bäume festgesetzt werden können.   Mit Email vom 10.05.2017 legt das Amt 67 Ergänzungen und Korrekturen zu den überlassenen Dokumenten „Begründung“ und „Textliche Festsetzungen“ vor (vgl. Anlage).  Stellungnahme: Am 10.04.2017 wurde dem Stadtplanungsamt per E-Mail  die erfassten Baumstandorte des Artenschutzgutachtens mit Baumbestandserfassung (WÖG, 2017) vom Grün- und Umweltamt erstmals zur Verfügung gestellt. Im Rahmen dieses Gutachtens wurden im Untersuchungsgebiet 
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insgesamt 191 Bäume erfasst, wobei das Untersuchungsgebiet deutlich größer als der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „O 67“ gewählt wurde.   123 Bäume erreichen eine geringe bis mittlere Wertigkeit, 55 eine hohe und 20 eine sehr hohe Wertigkeit. In einer Kartierung wurde der gesamte Baumbestand erfasst und die Wertigkeit darge-stellt. Die luftbildgenaue Verortung der Bäume im Untersuchungsgebiet sind der folgenden Abb. 1 zu entnehmen:   
• grüner Kreis = geringe bis mittlere Wertigkeit, 
• gelber Kreis = hohe Wertigkeit sowie  
• roter Kreis = sehr hohe Wertigkeit.    Abb. 1: Einzelbaum-Wertigkeit (WÖG, 2017)  Die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden gemeinsam mit dem Grün- und Umweltamt am 25.04.2017 im Rahmen eines Koordinierungsgespräches abgestimmt. Hierbei einigte man sich einvernehmlich auf folgende Lösung:   Grundsätzlich können nur innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans "O 67" Bäume festgesetzt werden. Alle erfassten Bäume die sich zwar im Untersuchungsgebiet, aber nicht gleich-zeitig im Plangebiet befinden (davon liegt ein Großteil der Bäume im Geltungsbereich des seit lan-gem rechtsgültigen nördlich angrenzenden Bebauungsplans "Z 67" aus dem Jahre 1984) werden demnach nicht festgesetzt.   Auch die Festsetzung der erfassten Bäume mit einer nur geringen bis mittleren Wertigkeit wird nicht weiter verfolgt.   Nach der ersten Überprüfung blieben somit 26 Bäume mit einer hohen und sehr hohen Wertigkeit übrig und wurden in einem Plan zusammengefasst. Dieser soll deutlich machen, wo es sinnvoll er-scheint Bäume als zu erhaltend festzusetzen. 
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 Abb. 2: Auswahl hochwertiger Bäume für zeichnerische Festsetzung durch Abstandsmes-sung zu  überbaubaren Grundstücksflächen sowie durch Einzelfallprüfung  Dazu müssen in diesem Plan die Bäume mit hoher und sehr hoher Wertigkeit differenziert be-trachtet werden (siehe Abb. 2). Es gibt   a) Bäume, die sich auf einer überbaubaren Grundstücksfläche befinden,  b) Bäume, deren Baumstamm zwar außerhalb überbaubaren Grundstücksflächen liegen, aber keinen Mindestabstand von 7,00 m zu einer möglichen Bebauung bzw. zu einer überbaubaren Grundstücksfläche einhalten können und  c) Bäume, deren Baumstamm den zuvor genannten Mindestabstand von 7,00 m einhalten kön-nen. Der Mindestabstand von 7,00 m ergibt sich dabei aus 5,00 m Radius für die Baumkrone plus 2,00 m einzuhaltender Abstand vom Kronentraufbereich zur Baugrube einer möglichen Be-bauung. 14 von 27 Bäumen, die unter a) fallen, also in einem Baufenster liegen, können nicht festgesetzt werden. Zwei Bäume, die die zuvor beschriebenen Schutzabstände einhalten und damit zu c) zählen, können als zu erhaltend festgesetzt werden. Die letzten 10 Bäume, die unter b) fal-len, und den Mindestabstand von 7,00 m nicht einhalten, mussten einzeln auf ihre Eignung ge-prüft werden.  Basierend auf diesen Grundlagen einigte sich Amt 67 mit Amt 61, dass alle erfassten Bäume mit einer geringen bis mittleren Wertigkeit aufgrund ihrer Qualität nicht festgesetzt werden. Dafür kam man zu dem Konsens, diejenigen Bäume in den Bebauungsplan als zeichnerische Festsetzung zu übernehmen, die unter Punkt c) und - nach Prüfung des jeweiligen Einzelfalls – einige die auch unter Punkt b) fallen. Neun Bäume können dementsprechend festgesetzt werden.  Bei den Bäumen, die als zu erhaltend festgesetzt werden sollen, handelt es sich zum überwiegenden Teil um Bäume, die unter die Baumschutzverordnung fallen. Grundsätzlich muss die RVO im Baugenehmigungsverfahren Berücksichtigung finden. Zudem richten sich die Hinweise an private Bauherren und betreffen nicht unmittelbar das Bebauungsplanverfahren. Dennoch können die ge-stellten Forderungen in den Hinweisen Berücksichtigung finden.   Die Rechtsgrundlagen, die Begründung und Textlichen Festsetzungen wurden aktualisiert und an-gepasst.   Abwägungsergebnis  Den Anregungen kann im o. g. Umfang gefolgt werden.  
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9. 60 – Bauamt, Abt. Denkmalpflege - E-Mail vom 04.08.2016, vom 09.11.2016 und vom 20.04.2017 –  9.1 Abteilung 60.4, Denkmalpflege teilt zunächst in der E-Mail vom 09.11.2016 mit, dass die Belange des Denkmalschutzes bereits mit der E-Mail vom 04.08.2016 mit-geteilt worden seien. In dieser früheren E-Mail wird berichtet, dass es von der Lan-desarchäologie noch keine Rückmeldung gäbe und sie davon ausgingen, dass sie spätestens im Rahmen der TÖB-Beteiligung eine Rückmeldung erhielten.  Abteilung 60.4 Denkmalpflege teilt zudem mit, dass sie ihre Bedenken hinsichtlich der Planung, die ja dem Schutz des hochrangigen Kulturdenkmal "Römersteine" im Zahlbachtal dienen solle, bereits an einigen Stellen erhoben habe.  In dem Vermerk, erhalten am 29.08.2016, seien die denkmalschutzrechtlichen An-merkungen nicht übernommen worden. Sie haben daher die Denkmalfachbehörde mit der Problemstellung betroffen gemacht und um fachbehördliche Stellungnahme gebeten.  Der B-Plan grenze an die unmittelbare Umgebung des Einzeldenkmals Römerstei-ne im Zahlbachtal bzw. liege in Bereichen der RVO Römersteine und Umgebung. Die geplante Baugrenze reiche in den Baugrundstücken Bachhaushohl 58-62 weiter an die Römersteine heran als dies in der RVO festgelegt wurde. Gerade an dieser Engstelle zu den Steinen seien die Baugrenzen sehr eng an den bereits bestehenden Gebäuden zu führen und die max. Höhe der Bebauung genau festzulegen, um eine erhebliche Beeinträchtigung des national bedeutenden Kulturdenkmals durch eine zu enge und mehrgeschossige Bebauung auszuschließen. Es sei zu prüfen, ob man die Baulinie nicht bis zur Mitte des Grundstücks Backhaushohl eher gebäudenah führt, um eine ggf. mögliche Beeinträchtigung von vorne herein auszuschließen. Außerdem sollte geprüft werden, ob im WA 1 zumindest in den Grundstücken Backhaushohl 56-62 die Traufhöhen und die Gebäudehöhen sowie Gestaltungs-vorgaben an das WA 5 angepasst werden können, da hier die gleiche Nähe, d.h. auch mögliche Beeinträchtigungen zu den Römersteinen gegeben seien.  Stellungnahme zu 9.1: Es ist richtig, dass die Abteilung 60.4 im Rahmen der Vorkoordinierung per Email am 04.08.2016 sowohl den Verordnungstext incl. Übersichtskarte zum Grabungsschutzgebiet als auch den Verordnungstext nebst Übersichtsplan zur Denkmalzone Römersteine übermittelt hat.  Die Feststellung, dass das Stadtplanungsamt die denkmalpflegerischen Belangen nicht übernom-men habe, bezieht sich primär auf die Festsetzung des Baufensters im westlichen Plangebiet. Dies hängt unmittelbar mit der Tatsache zusammen, dass die grafische Darstellung der räumliche Ab-grenzung besagter Denkmalzone im Bereich des Grundstückes Backhaushohl 62 eine gewisse Un-schärfe zeigt.   Die Vergrößerung in nachstehender Abb. 1 zeigt, dass die eigentliche Grenze des räumlichen Gel-tungsbereiches der Rechtsverordnung auf der Innenseite der dicken unterbrochenen Linie zu suchen ist; in der Vergrößerung kenntlich gemacht durch die eingefügte durchgehende rote Linie (bzw. in der schwarz-weiß Kopie als dünne durchgezogenen Linie). Die Signatur der unterbrochenen dicken Linie wird außen auf diese dünne Linie aufgesetzt (entsprechend den Vorgaben der gültigen Plan-zeichenverordnung zum Bebauungsplan). Diese Darstellung zeigt eindeutig, dass der Grundstück-seigentümer westlich des bestehenden Wohngebäudes durchaus noch Möglichkeiten zur baulichen Erweiterung hat.   
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 Abb. 3: Ursprüngliche Abgrenzung der Denkmalzone  Aufgrund dieser Abgrenzung hatte das Stadtplanungsamt im Sommer 2016 die Ausdehnung des Baufensters korrigiert. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die eingangs wiedergegebene Abb. 1 die Ursprungsversion darstellt. Diese Darstellung leistet einen bescheidenen Beitrag zur Konkreti-sierung der unter § 2 der RVO vorgenommenen Beschreibung des Geltungsbereiches, wonach das Flurstück 132 „teilweise zur Rechtsverordnung“ gehöre.   Die Anregung an dieser Engstelle, gemeint ist der westliche Teil des Geltungsbereiches, die Bau-grenzen im rückwärtigen Bereich gebäudenah zuführen und mehrgeschossige Gebäude auszuschlie-ßen, ist deckungsgleich mit den Anregungen der GDKE. Der Vorschlag, die Festsetzungen aus dem WA 5 nach WA 1 zu übertragen wurde nach dem Koordinierungsgespräch mit Vertretern der GDKE und der Abteilung 60.4 am 05.12.2026 geprüft und wie folgt umgesetzt:  
• Maximale Traufhöhe von 4 m, 
• Maximal Oberkante baulicher Anlagen 9 m, 
• Einzelhäuser/ Doppelhäuser in offener Bauweise, 
• Dachneigung 30°-40°, 
• Max. 2 Wohneinheiten je Gebäude, 
• Traufe parallel zur rückwärtigen Grundstücksgrenze/ Straße, heruntergezogenes Dach in Richtung Römersteine.  Die räumliche Nähe der Bebauung zu den Römersteinen ist hier größer als im WA 5. Damit im Rahmen einer gerechten Abwägung überhaupt noch bauliche  Entwicklungsmöglichkeiten ermög-licht werden können, wird das Stadtplanungsamt dem Bau- und Sanierungsausschuss empfehlen, die zulässige GRZ hier von bisher 0,3 auf 0,4 hochzusetzen. Die rückwärtige Baugrenze wird dabei nicht gebäudenah geführt, dies käme einem enteignungsgleichen Eingriff gleich, da den Eigen-tümern damit jegliche Erweiterungsmöglichkeiten genommen würden. Die rückwärtige Baugrenze orientiert sich hier an der Abgrenzung der Denkmalzone, die nach denkmalschutzrechtlicher Notwendigkeit festgesetzt wurde. In diesem Zusammenhang muss auch festgestellt werden, dass der Schutz der Römersteine nicht das einzige und die Abwägung dominierende Planungsziel ist. Auch das Aufzeigen städtebauliche vertretbarer Innenentwicklungspotentiale ist mindestens gleichwertiges Planungsziel.  Abwägungsergebnis zu 9.1: Die Behauptung, denkmalschutzrechtliche Belange seien nicht übernommen worden, muss zurück-gewiesen werden. Den Anregungen bzgl. der Planänderung im westlichen Planbereich kann im ge-nannten Umfang gefolgt werden. Diesbezüglich wurde mit der Denkmalpflege eine einvernehmliche Lösung gefunden. 
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 9.2 Unter III. Hinweise, Punkt 1 "Denkmalschutz" sei entsprechend zu ergänzen, dass die Römersteine Einzeldenkmal seien und auf Grund der bestehenden RVO für Maßnahmen in der direkten Umgebung eine denkmalschutzrechtliche Genehmi-gung nach § 13 Abs. 1 DSchG erforderlich sei. Grabungsschutz: Der beigefügten RVO seien die Umrisse des Grabungsschutzgebietes zu entnehmen. Es sei entspre-chend unter III. Hinweise, Punkt 1 "Denkmalschutz" zu ändern, dass im Falle von Eingriffen ins Erdreich eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 22 Abs. 3 DSchG erforderliche sei. In diesem Bereich sei in erheblichem Umfang mit Fun-den und Befunden aus der Römerzeit zu rechnen.  Stellungnahme zu 9.2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Textteil des Bebauungsplanes als Hinweise eingefügt.  Abwägungsergebnis 9.2: Keine Abwägung erforderlich.   10. Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), Direktion Landesarchäologie - E-Mail vom 09.11.2016 – Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), Direktion Landesdenkmalpflege - E-Mail vom 14.11.2016 -  10.1 Es wird festgestellt, dass die Stadt Mainz mit den Römersteinen neben Köln über die Reste eines deutschlandweit bedeutenden römischen Aquädukts verfüge. Ent-sprechend seiner herausragenden Bedeutung solle das Kulturdenkmal nicht nur ge-schützt, sondern auch seinem Wert nach angemessen präsentiert sein. Zu letzterem gehöre die Sichtbarkeit der Pfeiler, ohne dass sie durch eine Umgebungsbebauung marginalisiert würden. Aber genau das geschehe, wenn der Planentwurf so zu Stan-de komme. Das ausdrücklich formulierte Ziel des Bebauungsplanes sei klar zu ver-stehen: Abwehr von Beeinträchtigungen, die Dominanz der Römersteine, grund-sätzlich nicht durch übergroße Baumassen in der zweiten Reihe in Frage gestellt. Bei einem Ortstermin habe sich aber genau das gegenteilige Ergebnis gezeigt.   Ihre Bedenken haben sie Amt 60, Abt. Denkmalpflege mündlich dargelegt und da-bei erfahren, dass sich diese ähnlich geäußert hätten. Abstand und Höhe der Neu-bauten müssen klar definiert sein. Die Bebauung in zweiter Reihe als "untergeord-nete rückwärtige Bebauung" zu bezeichnen, gleiche einem Euphemismus. Warum die für WA 5 geltenden Beschränkungen nicht auch für WA 1 bestimmend sein könne, sei nicht plausibel. Jeder, der im Bereich der Römersteine bauen wolle, wisse in welcher Umgebung er sich befindet.  Die Interessensabwägung müsse eindeutig zugunsten des Denkmals ausfallen. Sollten die vorgesehenen Bebauungsmöglichkei-ten in zweiter Reihe so umgesetzt werden können, hätte der gut gemeinte Bebau-ungsplan genau zu dem Gegenteil geführt. Die Römersteine hätten sodann auf Jahrzehnte hin Schaden genommen, auch in ihrer touristischen Vermarktbarkeit wären Einbußen hinzunehmen.  Die Initiative Römisches Mainz habe sie wissen lassen, dass auch sie zu dem Ent-wurf Stellung nehmen werde. Mainz habe herausragende Kulturdenkmäler, aber nicht so viele, dass man sie vernachlässigen dürfe. 
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  10.2 Soweit aus den Planunterlagen erkennbar, seien die Belange der Bau- und Kunst-denkmalpflege insofern betroffen als sich die Denkmalzone "Römersteine und Umgebung" in unmittelbarer Umgebung des Plangebietes befinden. Diese Denk-malzone genieße Erhaltungs- und Umgebungsschutz. Dieser Schutz könne sich auch auf städtebauliche Zusammenhänge beziehen.  Die weitere Verdichtung der Bebauung im nördlichen und westlichen Teil des Pla-nungsgebietes werde kritisch gesehen, weil neben der baulichen Verdichtung auch weitere Erschließungswege / Stellplätze etc. zu erwarten seien.  Aus Sicht der GDKE sei schon die Bebauung in zweiter Reihe im östlichen Teil der Backhaushohl als zu massiv zu bewerten. Weiterhin halten sie die Freihaltezone, die durch den B-Plan "Z 67" erzeugt wird, für nicht mehr ausreichend, wenn man von einer weiteren Bebauung der jetzigen Gartenflächen ausgeht. Der "Z 67" ging von einer Kombination von Lebendhecke und Privatgärten aus.  Stellungnahme zu 10.1 und 10.2. Am 05.12.2016 fand Koordinierungsgespräch mit der städtischen Denkmalpflege, Abt. 60.4, Vertretern der GDKE - Landesarchäologie und GDKE - Landesdenkmalpflege im Stadtpla-nungsamt statt. Die im Anhörungsverfahren vorgebrachten Bedenken, Anmerkungen und Ände-rungswünsche wurden besprochen und dahin gehend geprüft, in welchem Umfang die Planinhalte des "O 67" geändert werden können.   Im Verlaufe des Gespräches am 05.12.2016 im Stadtplanungsamt wurden zunächst folgende Klarstellungen vorgenommen:  
• Der Schutz der denkmalgeschützten Römersteine ist nur ein Planungsziel des „O 67“. Min-destens gleichrangig ist der Anspruch, mit dem „O 67“ eine städtebaulich geordnete Innenent-wicklung zu steuern und in diesem Zusammenhang auch verträglich Siedlungsreserven aufzu-zeigen. Somit sind auch die privaten Belange (Bauwünsche auf dem eigenen Grundstück, die Möglichkeit sein Grundstück wirtschaftlich verwerten zu können etc.) mit dem entsprechenden Gewicht in die Abwägung einzustellen. Die Belange des Denkmalschutzes sind nicht automa-tisch höherrangig, zumal er sich ja bereits mit der Denkmalzone einen Schutz nach eigenen Rechtsvorschriften verschafft habe. 
• Auch der weiterhin rechtskräftige und auf eine grüne nicht bebaubare Pufferzone zwischen Römersteinen und Bebauung zielende Bebauungsplan „Z 67“ ergänzt die Schutzfunktion der Denkmalzone. Er schränkt die Bebaubarkeit der betroffenen Grundstücke auch außerhalb seines Geltungsbereiches dahingehend deutlich ein, dass die im „Z 67“ liegende Grundstücks-teilflächen zur Berechnung der städtebaulichen Dichtewerte nicht herangezogen werden dürfen. Davon sind alle Grundstücke im „O 67“ betroffen, die sich in der Regel von der Straße bis zum rückwärtigen Fußweg An den Römersteinen erstrecken. 
• Die Tatsache, dass die im „Z 67“ festgesetzte „grüne Kulisse“, d.h. eine Heckenstruktur mit 2 m Tiefe und 2 m Höhe teilweise nicht hergestellt ist, ist für das Verfahren zum „O 67“ nicht relevant.  
• Der Bebauungsplan lässt weniger Baumasse zu, als dies ohne Bebauungsplan nach den Vor-schriften des § 34 BauGB möglich wäre. Nicht der Bebauungsplan bringt die Verdichtung; er reduziert sie. 



_____________________________________________ Vermerk Behördenbeteiligung "O 67"____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
q:\amt61\textverarbeitung\pc3\dokument\sg1\sigges\3-030sig.docx    Stand: 23.05.2017 17 von 18 

• Die Erwartungshaltung an den Bebauungsplan, Bauen in zweiter Reihe generell zu verbieten, kann angesichts der bereits in zweiter Reihe genehmigten Bebauung und vor dem Hintergrund des im BauGB verankerten Gebotes der Innenentwicklung nicht rechtssicher geregelt werden. Insofern regelt der „O 67“ die Baumasse, die Anzahl der je Gebäude zulässigen Wohneinhei-ten und die Ausrichtung der Gebäude in der zweiten Reihe bzw. im rückwärtigen Grund-stücksteil.  
• Sofern Grundstücksteile in zweiter Reihe bebaut werden, kann die Erschließung natürlich nur „von vorne“ über die Straße Backhaushohl erfolgen. Ausgehend von der von der Landesarchäologie gestellten Frage, „...warum die für WA 5 geltenden Beschränkungen nicht auch für WA 1 bestimmend sein könne….“, wurde eine entsprechende Änderung des Planes vereinbart.   Die Befürchtungen der Denkmalpflege können lediglich für den westlichen Teil des Plangebiets „O 67“ nachvollzogen werden. Hier laufen die Grundstücke konisch zu, der rückwärtige Gartenan-teil wird nach Westen hin immer schmäler und damit auch die durch den „Z 67“ festgesetzte Puf-ferzone. Eine Bebauung in zweiter Reihe ist hier im WA 1 nicht mehr möglich; das Baufenster gestattet nur noch eine geringe bauliche Entwicklung in die Grundstückstiefe. Einen Ausgleich wollte der Bebauungsplan in seiner bisherigen Fassung durch Anheben der zulässigen Gebäudehö-he erreichen; quasi Entwicklung „in die Höhe statt in die Breite“. Die bisher zulässige Gebäude-höhe (= First) von 11 m hat sich jedoch als denkmalpflegerisch problematisch erwiesen.   Für den westlichen Plangebietsteil, d.h. westlich des Anwesens Backhaushohl 48-52, wurden die Festsetzungen in Anlehnung an die Festsetzungen des WA 5 überarbeitet. Das bedeutet: 
• Maximale Traufhöhe von 4 m, 
• Maximal zulässige Gebäudehöhe 9 m, 
• Einzelhäuser/ Doppelhäuser in offener Bauweise, 
• Dachneigung 30°-40°, 
• Max. 2 Wohneinheiten je Gebäude, 
• Traufe parallel zur rückwärtigen Grundstücksgrenze/ Straße, herunter-gezogenes Dach in Richtung Römersteine. Die räumliche Nähe der Bestandsbebauung zu den Römersteinen ist hier größer als im WA 5. Damit im Rahmen einer gerechten Abwägung überhaupt noch bauliche  Entwicklungsmöglichkei-ten ermöglicht werden können, wird das Stadtplanungsamt dem Bau- und Sanierungsausschuss empfehlen, die zulässige GRZ hier von bisher 0,3 auf 0,4 hochzusetzen.   Darüber hinaus wurde die Bebauung in zweiter Reihe im WA 3 zurückgefahren. Zwischen den großvolumigen Gebäuden Backhaushohl 42 und 44 und den Römersteinen ist somit keine Bebau-ung mehr zulässig.  Auf Grundlage dieses Gesprächs und weiteren Untersuchungen (u. a. Erstellung von Gelände-schnitten) wurden die vollzogenen Änderungen des Bebauungsplanentwurfes „O 67“ zuerst in ei-nem zweiten Koordinierungsgespräch zwischen Abteilung 60.4 Denkmalpflege und 61.2 Stadt-planung und nachfolgend im Rahmen des Routinegespräches der Abteilung 60.4 mit den Vertre-tern der GDKE abgestimmt. Als Ergebnis dieser Abstimmungen teilt die Abteilung 60.4 am 20.04.2017 mit, dass aus denkmalpflegerischer Sicht keine Bedenken mehr gegen den überarbeite-ten Bebauungsplan "O 67" (Bearbeitungsstand 13.04.2017) bestehen, nachdem die Anmerkun-gen und Änderungswünsche der Denkmalbehörden berücksichtigt werden konnten.  Abwägungsergebnis zu 10.1 und 10.2: Den Anregungen kann im o.a. Umfang gefolgt werden. 


























































































































































	3-030sig
	O67 P II_Vermerk Behördenbeteiligung

